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Herbst-Schatten

Es ist die Zeit der Astern 
und auf abgemähte Wiesen 
strahlt schräg die Sonne, 
malt lange Schatten

Vergänglichkeit 
mischt sich ins Sommergrün 
und leichter Dunst 
verwischt die Klarheit der Kontur

Die weite Flur 
schmückt nun der goldene Rahmen, 
den der Herbst 
ums still gewordene Land gelegt.

Nur dort an dornenreicher Hecke 
setzt frohe Lebenslust der Sänger, 
die flatternd sich um reife Beeren scharen, 
mit bunten Tupfern den Kontrast.
            Notburg Geibel
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Amtliche Bekanntmachungen

Entgeltordnung für die Benutzung des  
Lehrschwimmbads Schwenningen

1. Erhebungsgrundsatz 
Die Gemeinde Schwenningen erhebt für die Benutzung des 
Lehrschwimmbads ein privatrechtliches Benutzungsentgelt. Das 
Benutzungsentgelt dient der teilweisen Deckung des Aufwands 
für den Betrieb des Lehrschwimmbads (Unterhaltung, Reinigung, 
Heizung, Personalkosten usw.).

2. Höhe der Entgelte
Einzelkarten:
Erwachsener 4,00 €
Kinder ab 0 Jahren und 
Schüler bis 18 Jahre 2,00 €
10-er Karte:
Erwachsener 34,00 €
Kinder ab 0 Jahren 
und Schüler bis 18 Jahre 16,00 €
Krabbelgruppe: 
(4,00 € für einen Elternteil und 2,00 € für 
ein Kind) 6,00 €
Schwimmkurse (mit durchschnittlich 
9–10 Kindern):
pro Stunde 19,50 €; für 10 Stunden 
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 195,00 €
Bildungswerk-Kurse (unabhängig von 
der tatsächlichen Teilnehmerzahl): 
pro Termin 36,00 €; für 10 Termine 
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 360,00 €
Freitag-Abend-Schwimmer 
pro Person und Jahr: 
35-40 Wochen/Jahr 
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 85,00 €
Basis auswärtige Schulen (die nicht 
das Schulzentrum Stetten a.k.M. 
betreffen): 
(150 € pro Klasse und Monat) 1.800 €
Schulzentrum Stetten a.k.M.: 1.500 € pro Klasse 

und Jahr
In den oben genannten Beträgen ist die gesetzlich gültige Um- 
satzsteuersatz (derzeit 7 %) enthalten.

3. Inkrafttreten 
Der Gemeinderat hat diese Entgeltordnung am 23.10.2025 be- 
schlossen. Sie tritt zum 01.11.2025 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
bisherigen Entgeltordnungen und Badegebührenfestsetzungen 
außer Kraft. 

Schwenningen, 23. Oktober 2025 
gez. Ewald Hoffmann 
Bürgermeister

Wasser auf dem Friedhof wird abgestellt
Weil die Temperaturen nachts Richtung 
Null-Grad-Marke rutschen, wird das Was- 
ser ab Montag, 03.11.2025, an den 
Wasserstellen auf dem Friedhof wieder 
abgestellt. 

Ebenso werden die Gießkannen wieder 
abgenommen. 

Die Toiletten in der Leichenhalle sind ab sofort wieder ge- 
schlossen. 

Wir bitten um Beachtung!

Neue Öffnungszeiten im Hallenbad  
(Lehrschwimmbecken) Schwenningen  
ab 03.11.2025
Dienstag:   17.00 Uhr bis 18.45 Uhr -  

Erwachsenen- und Kleinkindschwimmen 
Donnerstag:  17.00 Uhr bis 18.45 Uhr -  

öffentliches Schwimmen 
Samstag:  geschlossen 
Sonntag:   09.30 Uhr bis 11.30 Uhr -  

öffentliches Schwimmen 

Wir bitten um Beachtung!

Rathaus geschlossen
Das Bürgerbüro ist aufgrund einer Schulung am Montag, 
10.11.2025 geschlossen. 

Wir bitten um Beachtung!

Der Pachtzins 2025 für gemeindeeigene  
Grundstücke wird an Martini (11.11.2025) fällig!
Die Pächter von gemeindeeigenen Grundstücken werden an 
den Termin, mit der Bitte um Entrichtung des Pachtzinses, er- 
innert. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Vereinfa- 
chungsgründen keine besonderen Bescheide versandt werden. 
Der Pachtzins kann dem Pachtvertrag entnommen werden. 

Bei den Abbuchern wird der Pachtzins automatisch abge- 
bucht. Nichtabbucher werden gebeten, den Pachtzins über 
ein Kreditinstitut an die Gemeindekasse zu entrichten.

Jährliche Ablesung der Wasseruhren!
In Kürze erstellen wir Ihren Jahresbescheid 2025 für Wasser 
und Abwasser. Die Ableser werden wie bereits im vergange- 
nen Jahr auch dieses Jahr nicht zu Ihnen ins Haus kommen. 

Stattdessen erhalten Sie demnächst Ablesekarten nach Hau- 
se geschickt. Ergänzen Sie diese bitte selbst mit dem jeweili- 
gen Wasseruhrenstand und dem Ablesedatum. Bitte werfen 
Sie den ausgefüllten Abschnitt im Rathaus ein. Bei fehlenden 
Rückläufen müssen wir den Verbrauch schätzen. 

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Frau Kögel unter Tel. 
07579/9212-11 zur Verfügung.

Gehwege müssen für Schulkinder freigehalten 
werden!
Das Rathaus weist darauf hin, dass die Gehwege für Schulkin- 
der die einzige sichere Möglichkeit darstellen, die Schule zu 
Fuß zu erreichen. Da viele Grundschüler die Schule zu Fuß auf- 
suchen, ist es speziell in der dunklen Jahreszeit enorm wichtig, 
dass die Gehwege frei sind. Fahrzeuge, Anhänger oder sonsti- 
ge Gegenstände gehören nicht auf den Gehweg! 

Wir hoffen jedoch auf die Vernunft der Bürger, damit diesem 
Problem entgegengewirkt werden kann. Es geht um die Si- 
cherheit unserer Kinder!

IM NOTFALL 
Feuerwehr, Notarzt  
und Rettungsdienst

SEKUNDEN ENTSCHEIDEN
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          Stand: 2025 

 
 
 

Bestellung Brennholz bzw. Reisschlag   
(Flächenlos 

)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt .   
 ** Ich verarbeite das Holz auf einem Grundstück außerhalb des Waldes.   
 ** Ich verarbeite das Holz im Wald. Ich bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten   
Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger   
entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung und/oder  
mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den entsprechenden Nachweis führen ich bzw. 
meine  Beauftragten bei der Arbeit im Wald mit. Die Rettungspunkte finden Sie im Internet unter 
https://www.landkreis- sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Forst/Rettungspunkte- 
Rettungskarte oder über   
die App „Hilfe im Wald“. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und Bio-Sägekettenhaftöl.   
 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – siehe Folgeseiten – des Landkreises Sigmaringen für den Verk auf von  
Brenn-holz/Reisschlägen sind mir bekannt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden von mir ausdrücklich  
akzeptiert. Die AGB können unter www.landkreis-sigmaringen.de  abgerufen werden.   
 Ich beginne mit der Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und vollständiger Bezahlung der Rechnung.   
 Die Preise wurden mir mitgeteilt – habe ich in der Presse – im Internet zur Kenntnis genommen. Ich bin damit   
ausdrücklich einverstanden.   

           Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir Rechnungen künftig per E -Mail an folgende Adresse gesendet   
              werden: 

 _________________________________________________________________________________ 
 

                    Datenschutzbestimmungen   
Die Datenschutzbestimmungen des Landkreises Sigmaringen und der jeweiligen Gemeinde wurden 
ausgehändigt,  den Bestimmungen wurde durch untenstehende Unterschrift zugestimmt.   

Widerspruchsbestimmungen s. Rückseite   
  * Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgef üllt sein.   
   ** Eines der beiden Felder muss angekreuzt sein.   

 
Bemerkung 
 
 

 
Ort, Datum  Unterschrif t 

Adressdaten:   
Name: *    Vorname:*   

Straße:*   Hausnummer:*   
PLZ / Ort:*   Ortsteil*   

Telefon:*   E-Mail   

Bestelldaten:   

Geme inde Schwenningen   

Brennholz lang __________________ Fm              
(90,- €/Fm brutto)       Reisschlag (liegend) ______________ Rm   

(0,- bis 25,- €/Rm brutto)   

Heckenpflege (stehend) _____________Rm   
(0,- bis 25,- €/Rm brutto; bis spätestens 01. März 2024)   

Fichte-K-Holz __________________Rm   
(ca. 36,- €/Rm bzw. 55 €/Fm)   



https://www.landkreis-
www.landkreis-sigmaringen.de
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          Stand: 2025 

 
Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)   

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend w eder ihrer  ge w erblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.   

 

Widerrufsrecht   

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist  beträgt 14 Tage 
ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware  in Besitz genommen haben 
bzw. hat.    
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das:   

        Landratsamt Sigmaringen  -  Holzverkaufsstelle  -  Leopoldstraße 4  -  72488 Sigmaringen  -  post.hvs@lrasig.de   

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E -Mail) über Ihren  Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reichte es aus, dass Sie die  Mitteilung über die Ausübung  des 
Wid errufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   

Folgen des Widerruf   
We nn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen gehalten haben,   
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen nach dem  Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den  Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung ver w enden wir dasselbe Zahlungsmittel,  dass Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas  anderes vereinbart; in keinem 
Fall w erden Ihnen w egen dieser Rück zahlung Entgelte berechnet.   

Holz, das Sie erhalten haben, ist von Ihnen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem  Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an den Ort, an dem Ihnen das Hol z im Wald  bereitgestellt wurde, 
zurückzubringen. Die Frist ist gewahrt, w enn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen  übergeben. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf max. 149 €  pro Festmeter geschätzt. Für einen 
etw aigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufk o mmen, w enn dieser   
We rtverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht   
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.   

 

Kauf von Brennholz/Reisschlag  -   Hinweisblatt zum Datenschutz  

Folgende Informationen sind Ihnen gem. Artikel 13 ff der Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO - bei der  
Erhebung der personenbezogenen Daten mitzuteilen:  

 
 Der Zweck für die Erhebung der Daten ist der Erwerb von Brennholz bzw. eines Reisschlags (Flächenlos)  

bei der Holzverkaufsstelle des Landkreises Sigmaringen.  
 Die verantwortliche Stelle im Sinne des Artikels 13 DSGVO ist das Landratsamt Sigmaringen vertreten  

durch Landrätin Stefanie Bürkle, Telefon: 07571 102-0 E-Mail: info@lrasig.de  
 Als Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Sigmaringen ist Erwin Keller bestellt.  

Telefon: +49 7571 102-1150 E-Mail: datenschutzbeauftragter@lrasig.de  
 Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Homepage des Landratsamtes  

(www.landkreis-sigmaringen.de).  
 Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist notwendig, um über Ihren Antrag zum Brennhol z- oder  

Flächenloskauf entscheiden zu können (Art. 6 Abs. 1 lit b.).  
 Die personenbezogenen Daten werden folgendermaßen verarbeitet:  

 Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erbringung der von Ihnen bestellten Leistung und unter  
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vom zuständigen Forstrevier an den Fachbereich  
Forst bzw. den jeweiligen Waldbesitzer weitergeleitet, dort aufbewahrt und gespeichert.   

 Ein Rechnungsduplikat erhält der Waldbesitzer, in dessen Auftrag der Holzverkauf getätigt wird .  
 Auf Antrag erfolgt die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.  

 Sie haben gegenüber unserer Behörde ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden  
personenbezogenen Daten sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung  
dieser Daten und ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ggf. ein Recht auf  
Datenübertragbarkeit.  

 Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die  
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, zu.  

 Sollten Sie die für die Bearbeitung Ihres Anliegens notwendigen Informationen nicht bereitstellen wollen,  
kann Ihre Bestellung nicht abschließend bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass Ihre Bestellung  
unwirksam ist und in folgedessen auch kein Brennholz- oder Flächenloskauf erfolgen kann.   

  
 
Stand: Januar 2020  
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Informationen zum Brennholzverkauf
Ab sofort kann wieder Brennholz und auch Reisschläge bei der 
Gemeinde Schwenningen bestellt werden. Um aber die Zertifi- 
zierungsvorgaben von PEFC einhalten zu können, ist nur noch 
die schriftliche Bestellung möglich. Außerdem ist nach PEFC- 
Richtlinie die Verwendung von Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) 
und Bio-Sägekettenhaftöl vorgeschrieben.

Das Bestellformular samt Hinweisblatt zum Datenschutz erhal- 
ten Sie im heutigen Amtsblatt oder auf unserer Homepage www. 
schwenningen.de. Ohne unterschriebenes Bestellformular kann 
kein Brennholz verkauft werden. Bitte geben Sie Ihre Bestellung 
bis zum Freitag, 09.01.2026, im Rathaus ab. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Landkreises Sigmaringen können 
unter www.landkreis-sigmaringen.de abgerufen werden.

Raummeter (Rm = 1 Ster) ist die Maßeinheit für geschichtete 
Holzteile (z. B. Scheitholz, Briketts), die unter Einschluss der Luft- 
zwischenräume ein Gesamtvolumen von einem Kubikmeter (1 m 
x 1 m x 1 m) füllen.

1 Ster = ca. 0,7 Festmeter.

Festmeter (Fm) ist die Maßeinheit für einen Kubikmeter feste 
Holzmasse ohne Luftzwischenräume (z. B. rundes Brennholz vor 
dem Sägen und Spalten).
1 Fm = 1 m³ = ca. 1,4 Ster.

Schüttraummeter (srm) ist die Maßeinheit für geschüttete 
Brenngutsortimente wie Holz, Pellets und Hackschnitzel.
1 srm = ca. 0,4 Festmeter.

 Foto: Patricia Pöhler

Gerade umgezogen? Einfach online ummelden
Wer umzieht, muss sich innerhalb von 14 Tagen an- bzw. um- 
melden. Das geht in der Gemeinde Schwenningen ab sofort 
ganz einfach über den Onlinedienst

www.wohnsitzanmeldung.de.

Dafür benötigen Sie:
• einen Personalausweis oder eID-Karte mit Online-Aus- 

weisfunktion und PIN
• ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle oder ein Kartenle- 

segerät
• die AusweisApp
• ein BundID Konto
• und die Einzugsbestätigung des Wohnungsgebenden

Die Ortspolizeibehörde informiert:
Reisigverbrennen ist anmeldepflichtig 
Gemäß der Verordnung der Landesregierung über die Beseiti- 
gung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsan- 
lagen dürfen pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, in Gebieten des 
Außenbereiches auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, unter 
strengen Voraussetzungen verbrannt werden:
• Die Abfälle müssen zur Verbrennung so weit wie möglich zu 

Haufen oder Schwaden zusammengefasst werden.
• Flächenhaftes Abbrennen ist unzulässig.
• Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst 

geringer Rauchentwicklung verbrennen.
• Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass das Feuer 

ständig unter Kontrolle gehalten werden kann.
• Durch Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderun- 

gen und keine erheblichen Belästigungen entstehen.
• Die Mindestabstände müssen zwingend eingehalten werden 

(200 m von Autobahnen, 100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen, 50 m von Gebäuden und Baumbeständen).

• Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden.
• Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf nicht 

verbrannt werden.
• Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erlo- 

schen sein, Verbrennungsrückstände sind zeitnah in den Bo- 
den einzuarbeiten.

Das Verbrennen von größeren Mengen pflanzlicher Abfälle 
ist außerdem rechtzeitig vorher (mindestens 3 Tage) unter 
Angabe der genauen Örtlichkeit (Gewannname, Flurstück- 
nummer) der Ortspolizeibehörde (Rathaus Schwenningen, 
Tel. 07579/9212-0 oder E-Mail: info@schwenningen.de) an- 
zuzeigen.

Die frühere Mitteilung an die Leitstelle Oberschwaben ist nicht 
notwendig!!!

Die Anzeige entbindet den Verursacher jedoch nicht von den 
o. g. Pflichten. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass mit der Anzeige ein möglicher kostenpflichtiger Einsatz 
der Feuerwehr vermieden werden kann.

Wenn von besorgten Bürgern eine Meldung über ein aufse- 
henerregendes oder bedrohlich aussehendes Feuer eingeht, 
so muss dieser Meldung nachgegangen werden und die Feu- 
erwehr ausrücken. Dies ist auch deshalb erforderlich, da auch 
ein der Ortspolizeibehörde angezeigtes Feuer außer Kontrol- 
le geraten kann.

Am sinnvollsten ist es deshalb, die entstehenden pflanzlichen 
Abfälle durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Un- 
tergraben, Unterpflügen oder Kompostieren zu beseitigen. Dies 
ist bedeutend umweltverträglicher als das Verbrennen.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwenningen,  
Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen,  
Tel. 07579 9212-0

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Ewald Hoffmann, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenn- 
ingen, oder ihr/e Vertreter/in im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung: 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: 
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de 
www.nussbaum-lesen.de

www.landkreis-sigmaringen.de
www.wohnsitzanmeldung.de
www.nussbaum-medien.de
www.gsvertrieb.de
www.nussbaum-lesen.de
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Öffentliche Einrichtungen * Behörden * wichtige Termine 
 

 
Öffnungszeiten 

 

Bücherei (im Pfarrheim), Tel: 577: 
Montag 15:30-18:30 Uhr 
Mittwoch derzeit geschlossen 
 

Forstrevier Beuron/Schwenningen: 
Försterin Patricia Pöhler Tel: 933417 
Handy: 0173-3013949, E-Mail:  patricia.poehler@lrasig.de 

 

Hilfe von Haus zu Haus e.V. Nachbarschaftshilfe  
Geschäftsführerin: Gabi Heim Tel: 07575/2650 
E-Mail: nachbarschaftshilfe.heim@web.de  
Homepage: www.hilfe-von-haus-zu-haus.de 
Ansprechpartnerin für Schwenningen:  
Martina Dreher Tel: 07579/924967 

Lehrschwimmbecken in der Grundschule ab 03.11.25: 
Erwachsenen- & Kleinkindschwimmen Di. 17:00-18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen Do.17:00-18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen So.09:30-11.30 Uhr 
 

Postverkaufspunkt für Briefmarken und Paketmarken 
in Bäckerei Remensperger Tel: 9334220 
Montag – Freitag: 06:00 - 12:30 Uhr u. 14:30 - 18:00 Uhr 
Samstag: 06:00 - 12:00 Uhr 

Rathaus Schwenningen:  Tel: 9212-0, Fax: 9212-50 
Email: info@schwenningen.de, www.schwenningen.de 
 

Montag:    08:30 - 11:30 Uhr  
Dienstag:    vormittags geschlossen     14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch:    08:30 - 11:30 Uhr               14:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag:   ganztags geschlossen 
Freitag:     08:30 - 11:30 Uhr 
 
Standesamt Stetten am kalten Markt-Schwenningen 
nur im Rathaus Stetten a.k.M. EG Zi.5, Tel: 07573/9515-11 
Montag bis Mittwoch 08:15 - 12:15 Uhr 
Donnerstag 14:00 - 18:30 Uhr 
Freitag 08:15 - 12:15 Uhr 
 
Recyclinghof (bei der Kläranlage): 
Winteröffnungszeiten seit 27.10.2025: 
Freitag                                                      15:00 - 17:00 Uhr 
Samstag 08:00 - 12:00 Uhr 

Finanzamt Sigmaringen: 
Montag-Mittwoch: 08:00 - 13:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 - 17:30 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

Jugendmusikschule Zollernalb e.V. 
Hauptstraße 21 (Rathaus) Tel: 07427/8654 
72359 Dotternhausen Fax: 07427/6141 

Landratsamt Sigmaringen:  Tel: 07571/102-0 
Montag 08:30 - 12:00 Uhr 
Dienstag  07:30 - 16:00 Uhr 
Mittwoch 08:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr 
Freitag  08:30 - 12:00 Uhr 
 
Tierkörperbeseitigung ZTN Süd Standort: Orsingen  
 Tel: 07774/93390   
 Fax: 07774/933933 

Zentraldeponie Ringgenbach:  Tel: 07575/9236-0 
Montag-Donnerstag: 08:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:30 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr 
Samstag:                                                  08:00 - 12:00 Uhr 

Termine 
 
 

Abfuhr Papiertonne 
Montag, 03.11.2025, ab 06:00 Uhr 
 
Abfuhr Restmüll 
Mittwoch, 12.11.2025, ab 06.00 Uhr 
Mittwoch, 26.11.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Gelber Sack 
Donnerstag, 13.11.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 27.11.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Biotonne 
Freitag, 07.11.2025, ab 06.00 Uhr 
Freitag, 21.11.2025, ab 06.00 Uhr 
 
 

Grüngutbündelsammlung 
Mittwoch, 25.03.2026 
 

Problemstoffe am Rathausplatz 
Termin noch nicht bekannt 
 

Behörden-Sprechtage 
 

Sozialverband VdK  
Kreisgeschäftsstelle Sigmaringen 
In der Au 20, 72488 Sigmaringen 
Anmeldung unter Tel: 07571/13050 
Montag 9:00 - 11:00 Uhr 
Dienstag 9:00 - 11:00 Uhr 
 
Deutsche Rentenversicherung 
Auskunfts- und Beratungsstelle Sigmaringen, 
Leopoldplatz 1, 72488 Sigmaringen 
Bitte telefonisch einen Termin vereinbaren unter 
 Tel: 07571/7452-0 
 
Handwerkskammer Reutlingen 
Beratungsangebot für Existenzgründer und bestehende 
Betriebe 
Terminvereinbarung unter  Tel: 07571/7477-13 
 
Landwirtschaftl. Familienberatung der Kirchen Baden 
Sprechzeiten regelmäßig mittwochs von 08:30 - 12:00 Uhr 
Beratungsgespräche nach tel. Vereinbarung. Hofbesuche 
sind nach tel. Absprache gerne möglich. Tel: 07575/4898 
 
 
Caritas-Verband Sigmaringen 
 
Erziehungsberatungsstelle: 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche.  
Anmeldung:   Tel. 07571 / 7301-60  
oder erziehungsberatung@caritas-sigmaringen.de  
 
Lichtblick:  
Anlaufstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.  
Anmeldung:   Tel. 07571 / 7301-50  
oder lichtblick@caritas-sigmaringen.de  
 
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG): 
Anmeldung:      Tel. 07571 / 7301-0  
oder bhg@caritas-sigmaringen.de   

www.hilfe-von-haus-zu-haus.de
www.schwenningen.de


Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 31. Oktober 2025 · Nr. 44    |   7

Notrufe 
 
Rathaus 
Schwenningen 9212-0 
 
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst       112 
 
Polizei Notruf 110 
 
Polizeiposten 07573/815 
Stetten a.k.M. 07573/816 
                
EnBW (Strom) 
Service-Telefon 0721/72586-001 
Störung 0800/ 3629-477 
 
Telefonseelsorge   08001110111 
 
Schwarzwald 
Bodensee e.V. 08001110222 
Rund um die Uhr gebührenfrei ein 
Mensch, der zuhört. 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
 08000 116 016 
 
Schwanger und keiner darf es 
erfahren  0800 40 40 020 
 
Feuerwehrleitstelle     
0751/50915335 
 

Krankentransporte 
 

 

Tel.: 19222 
 

 

Beratung 
 
Familien-Gesundheits- 
zentrum – guter und 
gesunder Start  
Hebammensprechstunde und 
Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“ 
Information, Unterstützung und 
Beratung für Familien rund um 
die Geburt bis zum Leben mit 
dem Kind. 
Leopoldstraße 4 
72477 Sigmaringen 
Tel.: 07571/102-4209 
www.landkreis- 
sigmaringen.de/fgz  
 
HIV/AIDS Sprechstunde 
Findet im Landratsamt SIG 
donnerstags ab 14:30 Uhr  
nach Terminvereinbarung statt.  
(Terminvereinbarung unter: 
07571/102-6401, anonym, kostenlos, 
auch telefonisch). 
 
 
 
 
 
 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Beratung für Menschen im 
fortgeschrittenen Alter  
Tel. 07571/5787, elf-sig@t-online.de, 
In der Vorstadt 2, 72488 Sigmaringen 
 
Kreuzbund e.V. Stetten a.k.M. 
Tel: 07573/2830 
Hilfe für Suchtkranke 
 
Weisser Ring 
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
0151/55164829 
 
Schuldnerberatungsstelle 
Sigmaringen 
schuldnerberatung@Irasig.de 
 

Ärzte 
 
Bundesweite Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Bereitschafts- 
dienst): und Online-Sprechstunde 
(docdirekt): 
 

116 117 
 

Die Nummer 116 117 gilt für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst. 
Die Sprechzeiten der Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstpraxis im 
Krankenhaus Sigmaringen sind an 
Wochenenden und Feiertagen von 08.00 
Uhr - 19.00 Uhr. Mobile Patienten können 
diese ohne Anmeldung aufsuchen. 
Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht 
in der Lage sind, die Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstpraxis aufzusuchen, 
werden über die  
116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der 
sie dann zu Hause aufsucht. 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden 
Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf 
aufgesucht. 
 
Anschrift der Bereitschaftspraxis 
Sigmaringen: 
Allgemeine Bereitschaftspraxis 
Sigmaringen 
SRH-Krankenhaus Sigmaringen 
Hohenzollernstraße 40, 1. Stock 
72488 Sigmaringen 
 
Falls eine technische Panne auftreten 
sollte, wenden Sie sich bitte unter 19222 
an die Leitstelle des Roten Kreuzes. 
 
 

Zahnarzt 
 
Einheitliche Notfalldienstnummer: 
Tel: 01801 / 116 116 
gibt Auskunft über den zahnärztlichen 
Notdienst in unmittelbarer Umgebung 

Apotheken-Notdienst 
 
Wähle die 22 8 33 
 

• per Anruf von jedem Handy 
ohne Vorwahl, 
• per SMS mit „apo" an die 
22833 von jedem Handy, 
• per Anruf der 0137 888 22833 
aus dem deutschen Festnetz 
(50 ct/ Anruf), 
• unter www.22833.mobi per 
Handy zur Notdienst-Apotheke 
surfen oder zu Hause unter 
www.aponet.de auf kostenlose 
Suche gehen. 
 

Krankenpflege 
 
Sozialstation St. Heimerad 
Meßkirch/Stetten a. k. M. 
Mo. und Do. 8:00 Uhr - 12:30 Uhr  
Mauritiusplatz 16 
72510 Stetten a. k. M.  
Tel.: 07573/9585737 
 
Di/Mi/Fr 8:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Stockacher Straße 26/1 
88605 Meßkirch 
Tel: 07575/920600-0 
www.sozialstation-messkirch.de  
 
DRK Sozialstation 
(Pflege, Hausnotruf, Essen auf 
Rädern, Haushaltshilfen, 
Nachbarschaftshilfen) 
Rund um die Uhr: 
Tel: 0171/2875065 
Geschäftsstelle: 07571/742345 
 
Hilfe für Familien – 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleiterin: Sabine Mutschler  
Tel. 07575/209531 
Mail: 
sabine.mutschler@familienwerk- 
soelden.de  
 
Pflegestützpunkt 
Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige. 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. 07572/7137-368,-372,- 431 
 
Öffnungszeiten: 
vormittags 
Mo. - Do. 09:30 - 11:30 Uhr  
nachmittags  
Do. 16:00 - 17:30 Uhr 
 
Um Terminvereinbarung wird 
gebeten.

 

www.landkreis-
www.22833.mobi
www.aponet.de
www.sozialstation-messkirch.de
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Die gut sichtbare Hausnummer als Lebensretter
Von Ärzten und Rettungsdiensten wird immer wieder darauf 
hingewiesen, dass aufgrund schlecht sichtbar angebrachter 
oder überhaupt nicht vorhandenen Hausnummern es immer 
wieder zu zeitaufwendigem Suchen eines Hausgrundstückes 
kommt. In Notfällen kann langes Suchen durchaus tödlich 
sein, wenn nicht rechtzeitig Erste Hilfe geleistet wird. Die Ge- 
meindeverwaltung bittet deshalb alle Hauseigentümer, die 
gute Sichtbarkeit der Hausnummer von der öffentlichen Stra- 
ße aus zu überprüfen, ggf. die Hausnummer so zu versetzen, 
dass sie auch nachts gut sichtbar ist. Denken Sie daran, die gut 
sichtbare Hausnummer kann Ihr Leben retten. Darüber hinaus 
erleichtert sie die Arbeit der Postboten und Ihres Zeitungszu- 
stellers.

Nachrichten vom Standesamt

GEBURTEN
„Ein Baby ist der Beginn aller Dinge: 
Wunder, Träume und unendliche Möglichkeiten.“

Miriel STEIDLE 

Eltern: Elisa und Jan STEIDLE 

Die Gemeinde Schwenningen gratuliert recht herzlich!

Ende amtlicher Teil 

Andere Behörden

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Kostenfreie Beratung in Mengen  
rund um das Thema Hören
Spätschwerhörige oder altersschwerhörige Menschen erleben 
ihre plötzliche Hörbehinderung oft als Stigma und Makel. Häufig 
ziehen sie sich deshalb zurück und isolieren sich. Auch um dem 
entgegenzuwirken, bietet der Landesverband der Schwerhöri- 
gen und Ertaubten Baden-Württemberg eine neutrale und kos- 
tenfreie Beratung rund um das Thema Hören an.

Die nächsten Beratungen finden am Mittwoch, 5. November 
und am Mittwoch, 3. Dezember von 10 bis 15 Uhr in den 
Räumen des Pflegestützpunkts, Hofstraße 12 in 88512 Mengen, 
statt. Das Beratungsangebot ist neutral und kostenfrei. Gebeten 
wird um eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
0179/6784998 oder per E-Mail an katja.widmann@hoergeschae- 
digte-bw.de.

Die Beratung umfasst unter anderem Informationen zur Hörge- 
räteversorgung, zum Cochlea-Implantat, zu technischen Hilfs- 
mitteln wie Lichtsignal- und Kommunikationsanlagen sowie zur 
T-Spule. Darüber hinaus geht es um den Schwerbehindertenaus- 
weis und den Umgang mit der eigenen Behinderung.

Veranstaltungen im November
Das Theater Lindenhof führt am Sonntag, 2. November um 19 
Uhr im Stadtforum Bad Saulgau das Stück „Wenn nicht heut, 

wann dann!“ von Franz Xaver Ott auf. Dieses erzählt entlang der 
historischen Ereignisse von der großen Schere zwischen den 
Privilegierten und dem „gemeinen Mann“ und beleuchtet Recht 
und Unrecht. Karten sind erhältlich unter www.reservix.de im In- 
ternet, bei der Tourist-Information, an der Infotheke im Rathaus 
und an der Abendkasse.

Die neue Sonderausstellung „LandLeben – Mensch. Natur. 
Heimat.“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch zeigt das Leben 
auf dem Land und insbesondere im Landkreis Sigmaringen aus 
vielfältigen Perspektiven. Bei Führungen am Sonntag, 2. No- 
vember um 15 Uhr und am Sonntag, 30. November um 17 Uhr 
können die Teilnehmenden nachvollziehen, wie sich das Landle- 
ben im Lauf der Zeit gewandelt hat. Die Führungen bieten tiefer- 
gehende Einblicke und Zusammenhänge zu Themen wie Schäfe- 
rei, Wald und Streuobstanbau und zeigen, wie Künstlerinnen und 
Künstler die ländliche Umgebung in ihren Werken festgehalten 
und interpretiert haben.

Prof. Dr. Gerd Schwerhoff hält am Mittwoch, 5. November um 
19.30 Uhr in der Aula der Alten Schule in Sigmaringen einen 
Vortrag basierend auf seinem 2024 erschienenen Buch „Der Bau- 
ernkrieg. Geschichte einer wilden Handlung“. Schwerhoff ist 
Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Technischen 
Universität Dresden, hat die Quellen zum Thema neu gelesen 
und stellt in seinem Vortrag den Bauernkrieg von 1525 vor. Die 
Lesung findet anlässlich der Reihe „Sigmaringen liest“ statt und 
wird veranstaltet von der Buchhandlung Rabe. Dort sind auch 
Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich.

Gerhard Stumpp erhält Staufermedaille  
für Verdienste im Umwelt- und Klimaschutz
Im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat 
Landrätin Stefanie Bürkle am Dienstagabend die Staufermedaille 
an Gerhard Stumpp aus Sigmaringen überreicht – eine seltene 
Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das 
Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Etwa 60 Fa- 
milienangehörige, Freunde, Weggefährten und Mitstreiter wohn- 
ten dem Ehrungsabend im Landratsamt bei. Stefanie Bürkle, die 
ehemalige Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, Sigma- 
ringens Bürgermeister Dr. Marcus Ehm und Martin Wichmann, 
Mitglied im Landesvorstand des Bundes für Umwelt und Natur- 
schutz Deutschland (BUND), würdigten in ihren Redebeiträgen 
das außergewöhnliche Engagement von Gerhard Stumpp im 
Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes.

Die Landrätin fasste Gerhard Stumpps jahrzehntelanges Wirken 
in vier Passionen zusammen, denen er sich „immer mit Haut und 
Haar“ gewidmet habe: dem Schutz von Umwelt und Klima, dem 
Glauben als gläubiger und praktizierender Katholik, der Passion 
als Lehrer und dem kommunalpolitischen und überregionalen 
Engagement in der Verbandsarbeit. „In all Ihrem Tun waren Sie 
inspirierend, ansteckend, beharrlich, überaus konsequent, enga- 
giert und mutig“, sagte Stefanie Bürkle. „Vor allem waren Sie ein 
Teamplayer, der es immer verstanden hat, auszugleichen.“ 
Andrea Bogner-Unden, die Gerhard Stumpp für die Verleihung 
der Staufermedaille vorgeschlagen hatte und vor ihrer Zeit als 
Abgeordnete selbst als Lehrerin tätig war, attestierte ihm unter 
anderem Energie, Kraft und Beharrlichkeit. Seine Positionen ver- 
trete er authentisch, sympathisch und charismatisch. An der Lieb- 
frauenschule in Sigmaringen, an der Gerhard Stumpp 34 Jahre 
lang als Lehrer arbeitete, sei er prägend für das Verständnis von 
Umwelt- und Klimaschutz gewesen. Mit der von ihm gegründe- 
ten Solar- und Umwelt-AG habe er viele Wettbewerbe und Prei- 
se gewonnen. Seite an Seite setzten sich Stumpp und Bogner- 
Unden gemeinsam mit anderen und am Ende erfolgreich gegen 
Kalkabbau im Donautal ein. Ihre Ansprache schloss die ehemali- 
ge Abgeordnete mit einem Appell: Der Geehrte möge sich nicht 
ausruhen, sondern weiter engagieren. „Es gibt noch viel zu tun!“, 
sagte sie.

Dr. Marcus Ehm rückte das kommunalpolitische Wirken von Ger- 
hard Stumpp in den Mittelpunkt – insbesondere im Gemeinderat 
der Stadt Sigmaringen seit 2009 und im Ortschaftsrat Laiz seit 

www.reservix.de
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2019, aber auch in der Lenkungsgruppe Fairtrade. Durch deren 
Engagement wurde die Stadt Sigmaringen erstmals 2019, als 
erste Stadt im Landkreis, als „Fairtrade-Town“ zertifiziert. Gerhard 
Stumpp habe sich ehrenamtlich über viele Jahre hinweg für die 
hauptsächlich ökologischen Belange der Sigmaringer Bürger ein- 
gesetzt und tue dies immer noch, sagte der Bürgermeister. Die 
Zusammenarbeit mit Gerhard Stumpp sei stets gewinnbringend 
und lösungsorientiert. Der Geehrte zeichne sich durch ein hohes 
Maß an Sach- und Fachkenntnis aus, schloss das Stadtoberhaupt 
seine Dankesworte.

Martin Wichmann hob Gerhard Stumpps ruhige, ausgleichende 
und sachbezogene Art hervor. „Wenn du etwas sagst, hat es Hand 
und Fuß“, sagte er. „Wir sind sehr stolz auf dich!“ Nicht nur für den 
Schutz von Umwelt und Natur setze sich Stumpp seit Jahrzehn- 
ten ein. „Du verkörperst auch mit deinem ganzen Leben: Es gibt 
keine Alternative zur Demokratie.“

Seit 1992 hat Gerhard Stumpp den Vorsitz der BUND-Ortsgruppe 
Sigmaringen inne. In dieser Funktion, aber auch an zahlreichen 
anderen Stellen, widmet er sich im Ehrenamt insbesondere dem 
Umwelt- und Klimaschutz. Die Würdigung seiner Verdienste mit 
der Staufermedaille nahm er zum Anlass, seinen Weggefährten 
und Mitstreitern zu danken, die ihn zum Teil seit Jahrzehnten 
unterstützen. Einen besonderen Dank richtete er dabei an seine 
Ehefrau Dorothee. Anhand einer Präsentation erläuterte Gerhard 
Stumpp, was ihn bei seiner ehrenamtlichen Arbeit bewegt und 
motiviert – vom schonenden Umgang mit Ressourcen über öko- 
logischen Landbau bis hin zu Generationengerechtigkeit.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Tanja Ettwein 
und ihrer Tochter Elisa, die die Gäste mit ihren Gesangseinlagen 
begeisterten.

Grüngutsaison endet am 29. November
Auf den Recyclinghöfen im Landkreis Sigmaringen ist noch bis 
Samstag, 29. November, die Anlieferung von krautigen Grünab- 
fällen wie Laub oder Heckenrückschnitt möglich. Holzige Grün- 
abfälle ab einem Stammdurchmesser von mindestens 3 Zen- 
timetern können auch nach dem Ende der Grüngutsaison dort 
abgegeben werden.

Wer krautige Grünabfälle nicht bis zum Start der neuen Saison im 
Frühjahr 2026 zu Hause lagern möchte, kann das Grüngut ganz- 
jährig direkt bei der Entsorgungsanlage Ringgenbach anliefern. 
Holzige Grünabfälle werden dort ebenfalls ganzjährig angenom- 
men. Geöffnet ist die Entsorgungsanlage montags von 8.30 bis 
12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 
bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 und von 13 
bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

Gartenabfälle dürfen nicht im Wald entsorgt werden. Dessen 
Ökosystem wird dadurch langfristig gestört. Bei der Verrottung 
auf dem Waldboden setzen Grünabfälle Nährstoffe frei, die wie 
hoch dosierter Dünger wirken. Durch die Überdüngung breiten 
sich flächig stickstoffliebende Pflanzen wie Brennnesseln aus und 
verdrängen anspruchsvolle heimische Pflanzen. Außerdem wer- 
den gebietsfremde Pflanzenarten eingebracht, zu denen invasive 
Arten wie drüsiges Springkraut, die Ambrosia oder der Japani- 
sche Staudenknöterich gehören.

Fragen beantworten die Mitarbeitenden der Abfallberatung ger- 
ne unter der Telefonnummer 07571/102-6677 und per E-Mail 
an abfallberatung-kaw@lrasig.de. Weitere Informationen gibt es 
auch über die Abfall-App der Kreisabfallwirtschaft und auf der In- 
ternetseite www.landkreis-sigmaringen.de.

Nächste Frist für den Führerschein-Umtausch endet 
am 19. Januar
Wer einen Führerschein im Scheckkartenformat besitzt, der zwi- 
schen 1999 und 2001 ausgestellt wurde, sollte schnell aktiv wer- 
den: Diese Führerscheine müssen bis zum 19. Januar 2026 um- 
getauscht werden. Das genaue Ausstellungsdatum steht auf der 
Vorderseite des Führerscheins im Feld 4a.

Die alten grauen oder rosa Führerscheine der Geburtsjahrgän- 
ge ab 1954 sind bereits ungültig. Falls noch nicht geschehen, ist 
auch bei diesen ein Umtausch erforderlich. Notwendige Unterla- 
gen für den Umtausch sind der Reisepass oder Personalausweis, 
der alte Führerschein sowie ein aktuelles biometrisches Passfoto. 
Darüber hinaus ist ein ausgefülltes Antragsformular erforderlich, 
das auf der Internetseite des Landkreises zum Herunterladen be- 
reitsteht. Der Umtausch kostet 26,50 Euro.

Um lange Wartezeiten am Jahresanfang 2026 zu vermeiden, 
empfiehlt das Landratsamt, jetzt schon einen Termin zu verein- 
baren. Die Antragstellung kann beim zuständigen Bürgermeis- 
teramt oder beim Landratsamt in Sigmaringen erfolgen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit des Direktversands der neuen 
Führerscheine durch die Bundesdruckerei. Dabei wird der neue 
Führerschein direkt nach der Produktion von der Bundesdrucke- 
rei per Einwurf-Einschreiben an die Wohnadresse der Bürgerin 
beziehungsweise des Bürgers übersandt. Das Abholen des Füh- 
rerscheins entfällt damit. Für den Direktversand fallen für den 
Antragsteller zusätzliche Gebühren in Höhe von 6,80 Euro durch 
die Bundesdruckerei an. Die Option des Direktversands ist für den 
Bürger freiwillig und wird auf dem Antrag vermerkt.

Wichtig zu wissen: Wer mit einem abgelaufenen Führerschein 
fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die Fahrerlaubnis selbst 
bleibt bestehen, trotzdem kann ein Verwarngeld in Höhe von 
zehn Euro fällig werden. Das Formular für den Antrag auf Um- 
tausch des EU-Kartenführerscheins ist über die Internetseite 
www.landkreis-sigmaringen.de

Deutsche Rentenversicherung

So beantragen Sie Ihre Rente Fragen und Antworten 
zum Rentenantrag
Wer in den Ruhestand gehen möchte, muss rechtzeitig einen 
Rentenantrag stellen. Viele Menschen fragen sich: Wie funktio- 
niert das eigentlich? Die Deutsche Rentenversicherung Baden- 
Württemberg (DRV BW) erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie 
Ihre Altersrente beantragen und welche Unterlagen Sie benöti- 
gen.

Wann sollte ich die Rente beantragen? 
Um die Rente rechtzeitig zu beantragen und nahtlos in den Ruhe- 
stand übergehen zu können, empfiehlt es sich, den Rentenantrag 
etwa drei bis maximal sechs Monate vor dem gewünschten Ren- 
tenbeginn zu stellen.

Welche Unterlagen brauche ich für die Antragstellung? 
Folgende Informationen brauchen Versicherte für ihren Renten- 
antrag bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV):
• Versicherungsnummer
•  Personaldokument (Personalausweis, Reisepass, Geburtsur- 

kunde)
•  Bei Antragstellung durch eine dritte Person: Vollmacht oder 

Betreuungsurkunde
• Angaben zur Bankverbindung (IBAN)
•  Versichertennummer und Anschrift der Kranken- und Pflege- 

versicherung
•  Geburtsurkunden der Kinder – auch bei Vätern wichtig für die 

Beiträge zur Pflegeversicherung
• ggf. Schwerbehindertenausweis, Feststellungsbescheid
• Steueridentifikationsnummer
•  Wenn Sozialleistungen bezogen werden: letzter Bescheid der 

ausstellenden Behörde
• Wenn die Person in Altersteilzeit ist: Altersteilzeitvertrag.
•  Versicherungsunterlagen für noch fehlende Zeiten, z. B. Nach- 

weise über Ausbildungszeiten
•  Aktueller Versicherungsverlauf der Rentenversicherung (so- 

fern vorhanden).

www.landkreis-sigmaringen.de
www.landkreis-sigmaringen.de
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Informationen zu den verschiedenen Altersrenten (Anspruchsvo- 
raussetzungen, Rentenbeginn, Abschläge) finden Versicherte in 
ihrer letzten Rentenauskunft.

Wo beantrage ich die Rente?
Der Antrag auf Versichertenrente (R0100) kann bequem online 
über die DRV Online-Services unter www.deutsche-rentenversi- 
cherung.de/eantrag-R0100 gestellt werden.

Kann ich mich frühzeitig auf den Rentenantrag vorbereiten?
Ja. Ein vollständiges Versicherungskonto ist die Grundlage dafür, 
dass die spätere Rente in richtiger Höhe gezahlt werden kann. 
Eine Kontenklärung hilft dabei, die vorhandenen Daten zu prüfen 
und gegebenenfalls Lücken im Versicherungskonto zu schließen. 
Den Antrag auf Kontenklärung (V0100) können Sie digital stellen 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-V0100.

Einen guten ersten Überblick über Rentenbeginn, -höhe oder 
Hinzuverdienstmöglichkeiten bieten die Online-Rechner der DRV 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/onlinerechner
Zudem können sich Versicherte vorab in ihrer Kommune über die 
ehrenamtlichen Versichertenberaterinnen und -berater oder in 
den Beratungsstellen der DRV BW informieren. Details dazu unter 
www.drv-bw.de/kontakt.

Wer rechnet die Rente aus?
Die DRV ist für die Berechnung der Rente zuständig. Sie ermit- 
telt die Höhe der individuellen Altersrente und verschickt jährlich 
eine Renteninformation an ihre Versicherten. Diese enthält die 
wichtigsten Informationen zu den individuellen Rentenansprü- 
chen bereit, die sich aus der jeweiligen aktuell erfassten Erwerbs- 
biografie ergeben.

Übrigens: Das Finanzamt erhält automatisch die Daten zu Beginn 
und Rentenhöhe. Denn ein Teil der Rente ist steuerpflichtig – ab- 
hängig vom Jahr des Rentenbeginns. Genauere Auskünfte geben 
Finanzbehörden, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.

Broschüren zum Thema
Mehr Informationen enthalten die kostenfreien Broschüren 
„Ihr Rentenantrag: So geht's“ auf www.deutsche-rentenversi- 
cherung.de/broschuere-rentenantrag „Altersrente: Unbegrenzt 
hinzuverdienen“ unter www.deutsche-rentenversicherung.de/ 
broschuere-altersrente-hinzuverdienst „Kontenklärung: Fragen 
und Antworten“ unter www.deutsche-rentenversicherung.de/ 
broschuere-kontenklaerung „Versicherte und Rentner Info zum 
Steuerrecht“ unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/broschuere-steuerrecht

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
Samstag, 01.11.2025 und Sonntag, 02.11.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7 
72488 Sigmaringen

Tel: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:

01.11.2025 Tierärztliche 
Praxis Stein- 
wandel

Kantstraße 100
72458 Albstadt

Tel.: 
07431/590600

02.11.2025 Tierärztliche 
Praxis Dr. A. 
Eggert

Johannes-
Brahms-Str. 3 
72461 Albstadt- 
Truchtelfingen

Tel.: 
07432/99060

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 45/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge- 
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 03.11.2025 06.45 Uhr 16:15 Uhr
Dienstag, 04.11.2025 06.45 Uhr 22:30 Uhr
Mittwoch, 05.11.2025 06.45 Uhr 16:15 Uhr
Donnerstag, 06.11.2025 06.45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 07.11.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Samstag, 08.11.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Sonntag, 09.11.2025 Kein Schießen Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge- 
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs- 
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“ 
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)! 
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un- 
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll- 
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen- 
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst- 
kommando (Militärpolizei) zu rechnen! 
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen- 
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst- 
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti- 
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord- 
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 31.10.2025 – 09.11.2025 

Samstag, 01.11.  Allerheiligen
L1: Offb 7,2-439-14  L2: 1 Joh 3,1-3 
Schwenningen – St. Kolumban 
09:00 Uhr    Eucharistiefeier anschließender Gräberbesuch mit- 

gestaltet durch den Kirchenchor 
Meßstetten-Heinstetten – St. Agatha 
09:00 Uhr    Wort-Gottes-Feier mit anschließendem Gräberbe- 

such – Kinderkirche – 
Stetten a.k.M. – St. Mauritius 
10:30 Uhr    Eucharistiefeier mitgestaltet durch den Männerge- 

sangverein Stetten a.k.M. 
Stetten a.k.M.-Storzingen – St. Zeno 
14:00 Uhr   Gräberbesuch 
Stetten a.k.M. – St. Mauritius 
14:00 Uhr   Gräberbesuch 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
14:00 Uhr    Gräberbesuch – Bitte bringen Sie das Gotteslob 

mit.

www.deutsche-rentenversi-
www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-V0100
www.deutsche-rentenversicherung.de/onlinerechner
www.drv-bw.de/kontakt
www.deutsche-rentenversi-
www.deutsche-rentenversicherung.de/
www.deutsche-rentenversicherung.de/
www.deutsche-rentenversicherung.de/broschuere-steuerrecht
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Sonntag, 02.11. -  Allerseelen
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
Meßstetten-Heinstetten – St. Agatha 
09:00 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken an alle Verstorbe- 

nen aus unserer Seelsorgeeinheit 
Stetten a.k.M.-Storzingen – St. Zeno 
09:00 Uhr   Wortgottesfeier 
Meßstetten-Hartheim – St. Jakobus 
10:00 Uhr    Wortgottesfeier mit Kommunionspendung – mit 

Elementen der Lichterfeier aus Taize 
Stetten a.k.M. – St. Mauritius 
10:30 Uhr   Wortgottesfeier 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
10:30 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken an Rosa & Wilhelm 

Dreher und verstorbene Angehörige 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
18:30 Uhr    meditative Besinnungsstunde – siehe untenste- 

henden Artikel –

Sonntag, 09.11. -  Weihetag der Lateranbasilika
Zählung der Gottesdienstteilnehmer 
L1: Ez 47,1-2.8.9.12 
Meßstetten-Hartheim – St. Jakobus 
09:00 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken an Pfarrer Hans 

Locher, Konrad Kille, Josef Simon und verstorbene 
Angehörige, an die Verstorbenen vom Kaffeenach- 
mittag – Vorstellung der Erstkommunionkinder 

Schwenningen – St. Kolumban 
10:00 Uhr   Wortgottesfeier mit Kommunionspendung 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
10:00 Uhr   Wortgottesfeier mit Kommunionspendung 
Stetten a.k.M. – St. Mauritius 
10:30 Uhr    Eucharistiefeier mit Vorstellung der neuen Erst- 

kommunionkinder – Einführung und Verabschie- 
dung der Minis

Gebetskreise
Kirche Schwenningen: 
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten: 
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr. 
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer, 
außer in den Schulferien 
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim: 
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit: 
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter, 07573/2215 
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser, 07573/2215 
paul.gasser@se-heuberg.de 
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un- 
serem Diakon Paul Gasser unter 0152/09370273 melden.

Diakon Michael Adelbert, 07573/2215 
michael.adelbert@se-heuberg.de 
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un- 
serem Diakon Michael Adelbert unter privater 07573/5591 mel- 
den.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Pfarrsekretärinnen: 
Marion Tuerk und Sandrina Becker, 07573/2215 
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M. 
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Das Pfarrbüro ist am Donnerstag, 06.11.2025, geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank.

Wir bitten um Beachtung: 
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag, 10:00 Uhr, eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be- 
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Meditative Besinnungsstunde in Frohnstetten 
Jeder Abschied ist auch ein neuer Anfang 
Meditative Besinnungsstunde im Kerzenschein (Rorate) 
Inspirierende Impulse, Gedanken, Meditationen und Bilder zu 
Themen, die uns im Alltag bewegen. Lieder zum Zuhören und 
Nachdenken 
Wann + wo:   Sonntag, 02.11.2025, in der Pfarrkirche St. Silvester 

in Frohnstetten, Beginn um 18:30 Uhr!
Nehmt euch eine kleine Auszeit und schöpft dabei neue Kraft für 
euren Alltag!

Seniorinnen Hartheim 
Zu einem gemütlichen Beisammensein treffen wir uns am Mitt- 
woch, 12. November 2025, um 14:00 Uhr im Pfarrhaus.

KIRCHENCHOR ST. MAURITIUS Stetten a.k.M 
Wir machen wieder unseren Jahresausflug am 15.11.25 und 
möchten alle einladen, die mitfahren möchten.
Unser Programm: 
Zwiefalter Münster mit Führung, Mittagessen (nicht im Preis ent- 
halten), Krippenmuseum in Oberstadion
Abfahrt: 9.00 Uhr bei der Alemannenhalle 
Rückfahrt nach Stetten a.k.M: 17.00 Uhr 
Inklusive Leistungen: Busfahrt, Eintritt ins Münster mit Führung, 
Eintritt ins Krippenmuseum in Oberstadion
Die Fahrtkosten betragen 60,- Euro und werden im Bus einge- 
sammelt. Wir würden uns freuen, Euch zu unserem Ausflug be- 
grüßen zu dürfen.
Anmeldung oder Fragen: 
Waltraud Wunderle - Tel. 07573/9549770

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Samstag, 06. Dezember 2025, um 17:00 Uhr in der St. Mauri- 
tius Kirche in Stetten a.k.M.
Das Taufgespräch findet am Montag, 24.11.2025 um 17.00 Uhr im 
Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Gute Besserung 
Die Hefte „Gute Besserung“ können während der Öffnungszeiten 
im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. abgeholt wer- 
den.

Wichtiger Meilenstein - Ergebnisse der Pfarreiratswahl der 
künftigen Pfarrei Herz Jesu Sigmaringen liegen vor
Am 19.10.25 fanden im Erzbistum Freiburg die Wahlen zum 
Pfarreirat statt, so auch in der künftigen neuen Pfarrei Herz Jesu 
Sigmaringen. Der Wahlvorstand der Pfarreiratswahlen um sei- 
nen Vorsitzenden Herrn Roland Bürkle hat am Montagabend im 
Rahmen eines Empfangs für alle Kandidatinnen und Kandidaten 
das Wahlergebnis verkündet. In diesem Rahmen wurde auch al- 
len gedankt, die zum Gelingen der Pfarreiratswahl beigetragen 
haben. Folgende Informationen und Daten zur Wahl wurden be- 
kanntgegeben:
Ca. 180 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der ganzen Pfar- 
rei haben bei der Durchführung der Wahl mitgeholfen. Die Wahl 
wurde in 12 Stimmbezirken durchgeführt. Man konnte im Wahl- 
lokal, per Briefwahl und online wählen. 33 Kandidaten haben sich 

www.se-heuberg.de
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um 24 Plätze im Pfarreirat beworben. 22 Plätze konnten besetzt 
werden, da in 2 Stimmbezirken die Kandidatenzahl niedriger als 
die zu besetzenden Plätze im Pfarreirat waren. 
Der Wahlvorstand hat bei zwei Stimmbezirken ein zweites Mal 
ausgezählt, da das Wahlergebnis zwischen dem zweiten Gewähl- 
ten und dem dritten Bewerber sehr gering war. Die Wahlbeteili- 
gung lag bei 12,17 % (48679 Wahlberechtigte und 5924 Wähler), 
in der Diözese lag die Wahlbeteiligung bei 9,72 %. Insgesamt 54 
% der Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit der On- 
line-Abstimmung genutzt. 
Der Altersdurchschnitt der Gewählten beträgt in der Pfarrei 52,59 
Jahre und liegt damit unter dem Altersdurchschnitt in der Diö- 
zese mit 54,01 Jahren. 36,36 % der Gewählten sind weiblich. Von 
den 5924 Wählern sind 2610 (44 %) älter als 66 Jahre. 715 Wähler 
sind jünger als 35 Jahren (12 %), 551 davon haben online gewählt 
und dieses Wahlinstrument überdurchschnittlich genutzt. 
Folgende Personen aus den 12 Stimmbezirken wurden in den 
Pfarreirat gewählt: 
Stimmbezirk Beuron:  
Frau Carina Günay, Herr Johann Beck. 
Stimmbezirk Gammertingen-Trochtelfingen: 
Frau Marion Sellane, Herr Markus Wolf. 
Stimmbezirk Heuberg St. Barbara: 
Frau Jana Stopper, Herr Lukas Hahn 
Stimmbezirk Krauchenwies-Rulfingen: 
Frau Silvia Reuter, Herr Patrick Schafhäutle 
Stimmbezirk Laiz-Leibertingen: 
Frau Klaudia Fleig, Herr Norbert Bruder 
Stimmbezirk Meßkirch-Sauldorf: 
Herr Karl-Anton Blocherer, Herr Christian Walter 
Stimmbezirk Oberer Linzgau: 
Herr Oliver Briehl, Herr Matthias Hecht 
Stimmbezirk Ostrachtal: 
Frau Martina Schäfer, Herr Nikolaus Strobel 
Stimmbezirk Sigmaringen: 
Herr Rolf Eichelmann, Herr Andreas Bruder 
Stimmbezirk Straßberg-Veringen: 
Frau Jessica Pröbstle, Herr Rainer Walter, 
Stimmbezirk Wald: 
Herr Markus Herz 
Stimmbezirk Gemeinden aus SE Egg: 
Frau Marita Kohler

 
Das Foto zeigt die neugewählten Pfarreiräte beim Empfang im Klos- 
ter Gorheim. Von links nach rechts: Obere Reihe: Patrick Schafhäutle, 
Oliver Briehl, Rainer Walter, Norbert Bruder, Markus Wolf, Klaudia 
Fleig, Karl-Anton Blocherer, Matthias Hecht, Stefan Schmid (künftiger 
Leitender Pfarrer), Markus Herz, Frank Scheifers (Leitender Referent), 
Nikolaus Strobel, Simon Dreher (künftiger stellv. Pfarrer), Andreas 
Rösch (Pfarreiökonom). Untere Reihe: Silvia Reuter, Jana Stopper, 
Carina Günay, Marita Kohler, Jessica Pröbstle, Martina Schäfer. Es 
fehlen auf dem Foto folgende Pfarreiräte: Rolf Eichelmann, Andreas 
Bruder, Marion Sellane, Johann Beck, Lukas Hahn, Christian Walter. 
Sie waren beim Empfang verhindert. Foto: Dekanatsbüro

Weitere Informationen zur Pfarreiratswahl und den Ergebnissen, 
einschl. der detaillierten Stimmenergebnisse der Auszählungen 
in den Stimmbezirken, findet man auf der Homepage des Deka- 
nates unter: https://www.dekanat-sigmaringen-messkirch.de/ 
pfarreiratswahl/. 
Die konstituierende Sitzung des neuen Pfarreirats findet am Mi., 
12.11.25, um 19.30 Uhr im Kloster Gorheim statt. 
Zur Info: Der Pfarreirat ist zentrales Organ der Pfarrei, das ge- 
meinsam mit dem Pfarrer als Pastoralrat und als Organ der Ver- 
mögensverwaltung Verantwortung für den kirchlichen Auftrag in 
der Pfarrei trägt. Dazu gehören z. B. die Festlegung der wichtigs- 
ten Ziele und Schwerpunkte in der Pfarrei, die Unterstützung der 
Aktivitäten kirchlicher Teams, Gruppen und Verbände, die Vertre- 
tung der Kirche in Gesellschaft und Öffentlichkeit, die Beratung 
zu Personalentscheidungen, die Verantwortung für Haushaltspla- 
nung und Vermögensverwaltung. 
Dekanatsbüro FS/EK 21.10.25

Dekanatsmännertag in Benzingen 
Sonntag, 09. November 2025 
EINLADUNG 14:00 Uhr 
Andacht mit Predigt, Diakon Werner Eisele 
Kirche St. Peter und Paul, Benzingen 
Anschl. Kaffee und Kuchen im Gasthaus Sternen 
Vortrag: Rückblick auf die Aktivitäten des Männerwerkes der letz- 
ten fünf Jahre durch Josef Kugler 
Wahl des Obmannes und Stellvertreter 
Wir laden alle Männer mit ihren Frauen herzlich ein. 
Katholisches Männerwerk 
Dekanat Sigmaringen-Meßkirch

Evangelische Kirchengemeinde 
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung: 
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat. 
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer- 
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Freitag, 31. Oktober 2025  (Reformationstag)
10:00 Uhr  Kinderprogramm mit dem KiGo-Team 
     in der Ev. Kirche Anmeldung bei Christine Spille- 

cke, 0163/7591659
19:30 Uhr  Erwachsenenprogramm 
    Kinoabend Film: „Wunder“ in der Ev. Kirche

NUSSBAUM.de
Dein ePaper auf

https://www.dekanat-sigmaringen-messkirch.de/
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Reformationstag Plakat: Ev. Kirchengemeinde Stetten a.k.M.

Sonntag, 2. November 2025  (20. So. n. Trinitatis)
10:00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl (mit Pfarrer Karl 

Mehl) 
    Ev. Kirche Stetten

Mittwoch, 5. November 2025
9:30 Uhr   Treffen der Krabbelgruppe im Rettungszentrum 

Stetten a.k.M.

Vorankündigung:

Sonntag, 16. November 2025
19:00 Uhr   Vortrag: Bauernkrieg – Spaurscher Gnadenbrief 
     (Dr. Ernst Weber – Staatsarchiv Sigmaringen und 

Pfarrer Karl Mehl) 
    Ev. Kirche Stetten

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter 
Diakon Ulrich Aeschbach 
Untere Walkestraße 19 
78333 Stockach 
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)

Seelsorgerliche Anliegen: 
Diakon Ulrich Aeschbach 
Untere Walkestraße 19 
78333 Stockach 
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter) 
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Maren Schulz zu den be- 
kannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag    von 8:30 – 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag   von 14:30 - 17:30 Uhr

Pfarramtssekretärin: Maren Schulz 
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M. 
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer  
Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111 
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de 
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir 
fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demü- 
tig sein vor deinem Gott.  Micha 6,8

Unsere Vereine berichten

Veranstaltungen in diesem Monat

November 2025
09.11.2025 Turnverein Tag des Kinderturnens
11.11.2025 Narrenzunft Generalversammlung
11.11.2025 Kath. Kindergarten St. Martin Umzug
14.11.2025 KLJB Fasnetopening
16.11.2025 Gemeinde Volkstrauertag
21.11.2025 Sportverein Binokelturnier
22.11.2025 Feuerwehr Kameradschaftsabend
28.11.2025 Albverein Multivisionsvortrag 

Reise z. K2

 Altenwerk St. Kolumban 
Schwenningen

Schwenninger Senioren
Die Senioren aus Schwenningen treffen sich am 11.11.2025 um 
14 Uhr bei Lilli (Weinhaus Siber) zu einem gemütlichen Nach- 
mittag. Es sind alle, die sich angesprochen fühlen (auch nach 
Schwenningen gezogene), recht herzlich eingeladen.

Wir freuen uns über jeden. 

Hans, Anna und Wilma

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Kirbeveranstaltung Losnummern
Für den Besuch bei unserer Kirbeveranstaltung möchten wir uns 
recht herzlich bei der Einwohnerschaft bedanken.

Ferner möchten wir uns bei allen Spendern und Unterstützern 
der Feuerwehr bedanken.

Nachfolgende Gewinne können bis zum 08.11.2025 bei Marcus 
Siber, Fichtenweg 5, abgeholt werden.

Los-Nummern:
35, 401, 403, 492, 504, 506, 513, 542, 569, 607, 879, 1107, 1142, 
1176, 1182, 1272, 1278, 1359, 1380, 1390, 1415, 1560, 1561, 1677, 
1685, 1741, 1746, 1787, 1909, 1911, 1934, 2052, 2061, 2276, 2337

Christine Siber, Schriftführerin

www.kummernetz.de
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Sportverein Schwenningen

Neues vom SVS

Herren: 
Ergebnisse: 
SGM Heuberg 2 – FC Pfeffingen 2 |  5:2 
Tor: 4x Julian Arnold, David Bücheler
SGM Heuberg 1 – SGM Nusplingen/Obernheim 2 |  1:1 
Tore: Tobias Seßler
Kommende Spiele: 
So., 02.11., 12:30 Uhr TSV Harthausen/Scher 2 - SGM Heuberg 2 
Spielort: Rasenplatz Winterlingen
So.,02.11., 12:30 Uhr FC Pfeffingen - SGM Heuberg 1 
Spielort: Pfeffingen

Damen: 
Ergebnisse: 
SGM Griesingen/Munderkingen – SGM Heuberg 2 |  1:1 
Tore: Julia Mauch
TV Derendingen 2 – SGM Heuberg 1 |  0:2 
Tore: Janine Hemmes, Julia Herbig
Kommende Spiele: 
So., 02.11., 11:00 Uhr FV Weithart– SGM Heuberg 2 
Spielort: 88512 Mengen
So., 02.11., 12:45 Uhr SGM Heuberg 1 - SGM Oberndorf/Poltringen 
Spielort: Schwenningen

Junioren 
A-Junioren (Landesstaffel Süd) 
TSG Balingen 2 - SGM Nusplingen / Heuberg-Bära / H2U 
 7:1 (4:1)
Am vergangenen Donnerstagabend traf unsere SGM auf die Ju- 
gend der TSG Balingen. Die Favoritenrolle lag im Vorfeld klar bei 
der TSG, dennoch wollten unsere Jungs alles daransetzen, dem 
Gegner so gut wie möglich Paroli zu bieten. Mit dieser Einstel- 
lung gingen die Spieler der SGM von Beginn an in die Partie. So- 
wohl kämpferisch als auch spielerisch zeigten die Bärataler eine 
deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu den vorherigen 
Spielen. In der 18. Minute ging die TSG Balingen mit 1:0 in Füh- 
rung. Doch die Antwort unserer Jungs ließ nicht lange auf sich 
warten: Nach einem Eckball landete der Ball vor den Füßen von 
Artur Chodyniecki, der aus rund 16 Metern abzog und den Ball 
zum 1:1-Ausgleich ins linke untere Eck setzte. Leider währte die 
Freude nur kurz – bereits in der 24. Minute erzielte die TSG Balin- 
gen den Treffer zum 2:1. Trotz der guten kämpferischen Leistung 
der SGM zeigte sich nun die spielerische und technische Klasse 
der TSG auf deren Kunstrasenplatz. Noch vor der Halbzeit erhöhte 
Balingen auf 4:1.
In der zweiten Halbzeit gaben die Jungs der SGM noch einmal 
alles. Man merkte ihnen an, dass sie sich nicht aufgaben und das 
Ergebnis weiterhin positiv beeinflussen wollten. In der 61. Minute 
gelang der TSG Balingen jedoch das 5:1. Kurz darauf, in der 66. 
Spielminute, sah Elias Quarleiter, der Schlussmann der SGM, die 
Rote Karte, sodass das Spiel in Unterzahl zu Ende gespielt werden 
musste. Am Ende stand ein 7:1-Erfolg für die TSG Balingen. Trotz 
des deutlichen Ergebnisses zeigten die Jungs der SGM eine starke 
kämpferische Leistung, und auch spielerisch war eine klare Stei- 
gerung im Vergleich zu den Vorwochen zu erkennen. An diese 
Leistung gilt es nun im Training anzuknüpfen und sie im nächsten 
Spiel erneut abzurufen – dann werden auch die ersten Punkte der 
Saison nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Ausblick: 
Am kommenden Samstag, den 01.11.25 spielt unsere A-Jugend 
das nächste Heimspiel der laufenden Saison gegen die SGM SG 
Mettenberg/Wacker/Biberach/Rissegg 1. Anpfiff ist um 16 Uhr im 
Brünnele-Stadion.

A-Junioren Qualistaffel 3 
JFV Oberes Donautal - SGM Obernheim / Heuberg-Bära / H2U 
 3:1 (1:0)
Am vergangenen Samstag trat die A2 der SGM Heuberg-Bära in 
Mühlheim a. D. gegen den JFV Oberes Donautal an. Auf einem 
kleinen und schwer bespielbaren Platz entwickelte sich von Be- 
ginn an ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe. Klare Torchan- 
cen blieben zunächst auf beiden Seiten Mangelware. In der 24. 
Minute gelang dem JFV Oberes Donautal schließlich mit einem 
Schuss aus rund 18 Metern die 1:0-Führung. Die SGM war wei- 
terhin gut im Spiel, konnte sich jedoch selten zwingend vor das 
gegnerische Tor durchsetzen. Mit dem knappen Rückstand ging 
es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel übernahm die SGM Heuberg-Bära im- 
mer mehr die Kontrolle und drängte entschlossen auf den Aus- 
gleich. Trotz einiger guter Möglichkeiten blieb der verdiente 
Treffer zunächst aus. Stattdessen nutzte der JFV nach einem Eck- 
ball die Gelegenheit und erhöhte auf 2:0. Die Gäste gaben sich 
jedoch nicht geschlagen: Finn Scheuble verkürzte nach einem 
klasse Zuspiel von Noah Hager auf 2:1 und sorgte damit wieder 
für Spannung. In der Schlussphase wurde das Spiel leider von 
einem unglücklichen Zwischenfall überschattet. Nach einem 
unscheinbar wirkenden Zweikampf blieb Simon Weber verletzt 
am Boden liegen und musste mit einer Sprunggelenksverletzung 
per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einer 
rund 30-minütigen Unterbrechung setzten die Jungs der SGM 
das Spiel fort und warfen noch einmal alles nach vorne, um den 
Ausgleich zu erzwingen. Doch das Tor wollte nicht mehr fallen – 
im Gegenteil: In der 90. Minute erzielte der JFV den Treffer zum 
3:1-Endstand. Trotz der Niederlage zeigte die SGM Heuberg-Bära 
eine starke kämpferische Leistung und große Moral, insbeson- 
dere nach der Verletzung ihres Mitspielers. Hut ab vor dieser 
Teamleistung! An dieser Stelle wünschen wir Simon Weber eine 
schnelle und vollständige Genesung. Wir hoffen, ihn bald wieder 
auf dem Platz sehen zu können.
Nun gilt es, den Fokus auf das letzte Spiel der Qualifikationsrunde 
zu richten, um diese mit einem Punktgewinn erfolgreich abzu- 
schließen.
Ausblick: 
Am Samstag, den 08.11.25 spielt unsere A-Jugend2 das nächste 
Heimspiel der laufenden Saison gegen die SGM Deißlingen. An- 
pfiff ist um 16:30 Uhr in Obernheim.

B-Junioren (Kreisstaffel) 
SC Concordia Zollen - SGM Heinstetten/Heuberg-Bära/H2U 
 3:1 (0:0)
Am vergangenen Sonntag musste unser Team Heinstetten auswärts 
beim aktuellen Tabellenführer, dem SC Concordia Zollern, antreten. 
Unsere Mannschaft tat sich die ersten 30 Minuten auf dem für uns 
ungewohnten Kunstrasenplatz schwer, ins Spiel zu kommen. Erst 
kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang uns das besser und wir hatten 
zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten. Leider blieben beide unge- 
nutzt! Auch im zweiten Durchgang hatte die Heimelf mehr Spielan- 
teile, da sie einen aggressiveren, gierigeren Fußball spielten. Durch 
einen Doppelschlag in der 62. und 66. Spielminute gingen sie mit 
2:0 in Führung. 10 Minuten vor Spielende erzielten unsere Jungs den 
Anschlusstreffer. Zwar versuchte unsere Mannschaft in der verblei- 
benden Zeit noch alles, um den Ausgleich zu erzielen, welcher leider 
nicht gefallen ist. Mit dem Schlusspfiff erzielte Concordia, durch ei- 
nen sehenswerten Freistoßtreffer, den 3:1 Endstand.
Am kommenden Sonntag ist unser Team Heinstetten „Spielfrei“. 
Das nächste und somit letzte Rundenspiel findet am 09.11.2025 
gegen die SGM Melchingen/Alb-Zollen statt. Anpfiff ist um 12.30 
Uhr in Heinstetten.
B-Junioren (Kreisstaffel) 
SV Rangendingen - SGM Unterdigisheim/Heuberg-Bära/H2U II 
 1:3 (1:1)
Am vergangenen Sonntag gastierten wir beim SV Rangendingen. 
Durch einen Blitzstart gingen wir nach 20 Sekunden mit 1:0 in 
Führung. Nach diesem super Start tat sich der Favorit aus Ran- 
gendingen schwer, ins Spiel zu finden. Aber um so länger das 
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Spiel dauerte, kam der Gastgeber immer besser ins Spiel. In der 
23. Minute erzielte der SV Rangendingen das 1:1. Mit diesem Er- 
gebnis wurden die Seiten gewechselt. 
Leider kamen wir nicht wie gewünscht nach der Pause in Tritt. 
Und so war es dann in der 50. Minute so weit und der Gastge- 
ber kam, unter Mithilfe unserer Hintermannschaft, zum 2:1. In der 
70. Minute entschied der ansonsten gut leitende Schiedsrichter, 
auf einen sehr schmeichelhaften Elfmeter für den SV Rangendin- 
gen. Dieser wurde souverän zum Endstand von 3:1 verwandelt. 
Trotz der Niederlage hat das Team wieder eine sehr gute Leistung 
erbracht. Es fehlt einfach derzeit im letzten Drittel die Durch- 
schlagskraft, um die Tore zu erzielen. Daher warten wir noch auf 
den längst überfälligen Sieg. Diesen Sieg wollen wir bei unserem 
nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag (10:30 Uhr) gegen 
den FC Steinhofen einfahren. 
Da sich Anstoßzeiten und Spielorte nach dem Redaktions- 
schluss des Amtsblattes (meistens Dienstag, 10 Uhr) noch 
ändern können, folgt einfach unserer SGM-Heuberg-Seite 
auf Facebook, Instagram oder WhatsApp, um immer auf dem 
Laufenden zu bleiben.

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

Einladung zur Generalversammlung 2025
Liebe Wasserschöpfer, Froner und Gugge, 
am Dienstag, dem 11.11.2025, um 20:00 Uhr findet, wie ange- 
kündigt, unsere Generalversammlung im Gasthaus Adler statt. 
Freunde und Gönner sind natürlich auch herzlich willkommen. 
Die Tagesordnung wurde bereits im Amtsblatt veröffentlicht.

Legt gleich mal euer Häs bereit! Auf euer Kommen freut sich die 
Wasserschöpferzunft Schwenningen. 
Margit Kuri, Federfuchserin

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Beuron. Es wird Winter im Donautal, die stille Zeit beginnt. 
Freitag, 7. November, 13:30 Uhr (Anmeldung bis 06.11.) 
Fast alle Blätter sind abgefallen und erste Frostnächte stimmen 
auf den Winter ein. Höchste Zeit für eine spätherbstliche kleine 
Wanderung am Freitag, 7. November, um 13:30 Uhr durch das 
Donautal um Beuron. Vielleicht bringt der Tag bei Inversionswet- 
terlage angenehm warme Temperaturen, vielleicht zeigt sich der 
November aber auch von seiner trüben, nebligen Seite. Treff- 
punkt: Haus der Natur, Beuron; Leitung: Bernd Schneck; Gebühr: 
5,- Euro; Anmeldung bis 6. November beim Haus der Natur, Tele- 
fon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Hundersingen. Auf den Spuren der Kelten. Samstag, 8. Novem- 
ber, 13:30 Uhr. (Anmeldung bis 06.11.) 
Die Region an der oberen Donau gehört mit dem frühkelti- 
schen Fürstensitz Heuneburg, den monumentalen Grabhügeln 
im Umfeld sowie bronze- und eisenzeitlichen Grabhügelfeldern 
und Viereckschanzen zu den eindrucksvollsten archäologischen 
Landschaften in Süddeutschland. Der 8 km lange Rundwander- 
weg verbindet die obertägig sichtbaren Denkmäler auf beque- 
men Wegen. Auf der etwa 3-stündigen Wanderung am Sams- 
tag, 8. November um 13:30 Uhr passieren die Teilnehmenden 
Grabhügel, Siedlungsplätze, einen mittelalterlichen Fischweiher, 
Viereckschanzen und eine hochmittelalterliche Turmburg. Die 
Führung ist für Familien und Kinder geeignet. 

Bitte festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen, die 
Wanderung findet auch bei Regen statt. Leitung: Sabine Hag- 
mann M. A., Archäologin; Treffpunkt: Parkplatz Freilichtmuseum 
Heuneburg; Gebühr: 5,- Euro pro Person, Kinder sind frei; Anmel- 
dung bis 6. November beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280- 
0, info@nazoberedonau.de. 
Leibertingen. Gesundheitswandern im Naturpark. Sonntag, 9. 
November, 10 Uhr 
Auf der Gesundheitswanderung am Sonntag, 9. November, 
um 10 Uhr lernen die Teilnehmenden einfache Körper- und freie 
Atemübungen und eine gezielte Aufmerksamkeit kennen. Die 
Bewegung in freier Natur verbunden mit den Körper- und Atem- 
übungen fördert eine differenzierte Körperwahrnehmung, ver- 
bessert die Beweglichkeit und Spannkraft, kräftigt und entspannt 
gleichzeitig die Muskulatur. 
Unterwegs lädt die Region mit ihren Naturschönheiten und herr- 
lichen Ausblicken auf eine faszinierende Naturkulisse ein, durch 
gezielte Naturbetrachtungen die Sinne, das Bewusstsein und die 
Umgebung neu zu beleben. Dauer: ca. 3-4 Stunden, Länge ca. 5-8 
km, ca. 200-400 Hm. Treffpunkt: Burg Wildenstein; Gebühren: 25,- 
Euro. Anmeldungen und Informationen bei der Naturparkfüh- 
rerin Simone Stoll, Telefon 0176 32673802, info@lebensschule- 
gesundheit.de 
Beuron. Kerzen aus Bienenwachs. Mittwoch, 12. November, 
14:30 bis 17 Uhr (Anmeldung bis 10.11.) 
Ob Oster- oder Weihnachtszeit, Kerzenduft ist immer schön! An- 
drea Bücheler erzählt am Mittwoch, 12. November um 14:30 
Uhr aus dem Leben ihrer Bienen und zeigt, wie man Kerzen aus 
Bienenwachs zu jedem Anlass und mit unterschiedlicher Technik 
selbst herstellen kann. 
Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Andrea Bü- 
cheler; Gebühr: 3,- Euro plus Material (nach Gewicht); Anmeldung 
bis 10. November beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Veranstaltungen im Umland
Benefizchor Stetten a.k.M. und  
Liederkranz Onstmettingen
Ich war noch niemals in New York 
Ein Abend mit Liedern von Udo Jürgens am Samstag, 08.11.2025 
um 19.00 Uhr und am Sonntag, 09.11.2025 um 17.00 Uhr im Sol- 
datenheim Stetten a.k.M .. Erleben Sie einen unvergesslichen Kon- 
zertabend voller großer Gefühle und zeitloser Hits von Udo Jürgens. 
Eine mitreißende Live-Band lässt zusammen mit dem Benefizchor 
Stetten a.k.M. und dem Liederkranz Onstmettingen die bekann- 
testen Lieder des Ausnahmekünstlers neu aufleben, während eine 
preisgekrönte Showtanzgruppe – Vizeweltmeister 2025 in ihrer Ka- 
tegorie – mit eindrucksvollen Choreografien für Gänsehautmomen- 
te sorgt. Musik, Tanz und Emotionen verschmelzen zu einer Show, 
die Herz und Seele berührt. Mit Ihrer Eintrittskarte besteht die Mög- 
lichkeit auf einen Gewinn für einen Rundflug auf dem Degerfeld. 
Karten gibt es im VVK bei Getränke Nolle für 13,- EUR oder bei jedem 
SängerIn / AK 15,- EUR. Einlass je 1 Stunde vor Beginn. Mit Bewirtung!

Caritasverband  
für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch e. V.
Gesprächskreis für pflegende und ehemals pflegende Angehö- 
rige Stetten a.k.M. 
Der Gesprächskreis für pflegende und ehemals pflegende Angehö- 
rige Stetten a.k.M. trifft sich am Dienstag, 04. November 2025 von 
14.00 - 15.30 Uhr in der Begegnungsstätte des Beil-Hauses, Mau- 
ritiusplatz 16, Stetten a.k.M .. Neue Teilnehmer/-innen sind herzlich 
willkommen! 
Informationen/Anmeldung: Caritasverband für das Dekanat Sigma- 
ringen-Meßkirch e. V., Beratungsstelle für ältere Menschen und pfle- 
gende Angehörige, Frau Pamela Brecht, 
Telefon: 07571 7301-32
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